
Auszug aus der Betriebsordnung des Kinderhaus Kaiserswerth e.V.  

Elternbeiträge  

Zusätzlich zu den an das Jugendamt zu entrichtenden einkommensabhängigen Elternbeiträgen 
fallen für das Kinderhaus Kaiserswerth zurzeit an: !

!
Die einkommensabhängigen Beiträge und die Zusatzbeiträge werden zusammen auch „Eltern-
beiträge“ bezeichnet. 

Änderungen dieser Betriebsordnung und insbesondere der Ziffer 5 bleiben vorbehalten. Die 
Elternbeiträge werden fortlaufend nach Bedarf aktualisiert.  

Zusätzliche Angebote: 

Diese Angebote sind optional und richten sich teilweise nach dem Alter der Kinder: 

  

Vereinsbeitrag  120,00 € pro Familie pro Jahr Dauerauftrag

Betriebskostenzuschuss  15,00 € pro Kind pro Monat Dauerauftrag

Frühstück/Zwischen-
mahlzeiten

 35,00 € pro Kind pro Monat Dauerauftrag

Mittagessen  45,00 € pro Kind pro Monat Dauerauftrag

Ausgleichsbetrag  10,00 € pro fehlendem Punkt im 
Kindergartenjahr

Überweisung nach 
Rechnung

  

Clara-Schumann-Musikschule 
(ab 2 Jahre) 

Richtet sich nach dem Einkommen der Eltern (siehe: 
https://www.duesseldorf.de/stadtrecht/

4/40/40-203.html)

Reiten (variiert nach Teilnehmer-
zahl)

pro Reiteinheit ca. 16 Euro

Schwimmen 10-Karte: 26,10 Euro

Sonstige Angebote, Ausflüge 
und Aktionen

variabel, ggf. Eintritt, Fahrtkosten etc.

https://www.duesseldorf.de/stadtrecht/4/40/40-203.html

